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Graz, im Jänner 2008
1. Die steirischen Modellregionen
Die steirischen Modellregionen weisen eine regionale Streuung sowie unterschiedliche sozialstrukturelle Merkmale auf.
Die Abstimmungen wurden in allen Schulen durchgeführt und ergaben in allen Regionen weit mehr als 2/3 der Stimmen der Lehrer/innen und der Eltern.

a.) Modellregion Graz

Im Gegensatz zum funktionierenden Schulverbund Graz-West besteht die Besonderheit der gesamten Modellregion Graz, der fast sämtliche Hauptschulen umfasst, darin, dass an den neuen Mittelschulen eine selektierte Schülerschaft vorhanden ist, weil die umgebenden AHS die Schülerinnen und Schüler aus bildungsnahen Elternhäusern ansaugen, während die Hauptschulen zu Restschulen abgesunken sind, an denen sich großteils sozial selektierte Kinder, die keine AHS-Berechtigung erhalten haben, und Immigrantenkinder einfinden.

	Schulstandort
	Klassen
	Nachmittagsbetreuung

	HS St. Johann
	2
	nein

	HS Fröbel
	2
	nein

	HS Albert Schweitzer
	2
	ja

	HS Webling
	1 
	nein

	HS St. Andrä
	2
	ja

	HS St. Peter
	2
	ja

	HS Graz-Kepler
	2
	nein

	HS Graz – St. Leonhard
	2
	ja

	HS Dr. Renner
	2
	ja

	HS Andritz
	2
	ja

	HS Engelsdorf
	2
	ja

	Musik-HS Ferdinandeum
	2
	ja

	KMS/BG/BRG Graz-Klusemannstraße
	4
	ja

	HS/KMS Algersdorf
	2
	ja

	HS/KMS Kalsdorf
	2
	ja

	HS/KMS Karl Morre
	2
	ja

	HS/KMS Puntigam
	2
	ja

	HS/KMS Straßgang
	2
	ja


b.) Modellregion Voitsberg

Auch in Voitsberg gibt es eine gut funktionierende und anziehungsfähige AHS, die rund ein Drittel der in Frage kommenden Schülerpopulation beherbergt.
Alle Hauptschulen des Bezirkes werden zu einer Modellregion zusammengebunden, die enge Kontakte mit den Schulen der zweiten Sekundarstufe unterhält, zu denen noch ein neu zu errichtendes BORG hinzukommt.
	Schulstandort
	Klassen
	Nachmittagsbetreuung

	HS Bärnbach
	2
	ja

	HS Köflach-Schulstraße
	2
	nein

	HS Köfach-Alleestraße
	2
	nein

	HS Krottendorf-Gaisfeld
	3
	nein

	HS I Voitsberg
	3
	nein

	HAK Voitsberg
	 
	 

	HS Edelschrott
	2 
	nein

	HS Stallhofen
	3
	nein

	HS Mooskirchen
	2
	ja


c.) Modellregion Murau
Im Bezirk Murau schließen sich drei Hauptschulen mit dem in der Bezirkshauptstadt ansässigen BORG zu einer Modellregion zusammen. Eine Besonderheit des politischen Bezirkes Murau besteht darin, dass die Hauptschulen rund 96 % der gesamten Schülerpopulation beherbergen, so dass auch die Schülerschaft der Hauptschulen, die sich an der Modellregion beteiligen, praktisch keiner frühzeitigen Selektion unterliegt.

	Schulstandort
	Klassen
	Nachmittagsbetreuung

	HS Scheifling
	2
	nein

	HS II Murau
	2
	nein

	HS Neumarkt
	1
	nein

	HS St. Lambrecht
	1
	nein

	BORG Murau
	 
	 


2. Bildungspolitische Modellziele 

· Bildungspolitisches Strukturproblem der Mittelstufe in städtischen Ballungszentren 
Die Veränderung der Schülerströme beim Übertritt in die erste Sekundarstufe und die demografische Entwicklung problematisierten die Situation der österreichischen Schullandschaft, die besonders in den städtischen Ballungsgebieten in eine Schieflage geraten ist. Während die HS in Ballungsräumen zu Restschulen absinken, die ihre Schüler/innen paradoxerweise noch einmal sortieren, ist die AHS mit Überfüllung und steigender Heterogenität der Schülerschaft konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet ist. Die Modellregion Graz möchte diese schichtenspezifische Abhängigkeit insoferne relativieren, als AHS-Lehrer/innen und die angestrebte methodisch-didaktische Offensive die Anziehungskraft der Neuen Mittelschulen auf das bildungsnahe Publikum erhöhen sollten.
Andererseits geht es aber auch darum, durch gezielte Förderung den Prozentsatz jener Kinder zu vermindern, die unter jeder Qualifikationshürde durchrutschen und die keinerlei Befähigung zum Erlernen eines qualifizierten Berufes erlangen.

· Bildungspolitische Strukturprobleme in ländlichen Gebieten und in alten Industrieregionen
In ländlichen Gebieten und in alten Industrieregionen besteht gleichermaßen noch eine regionale Chancenungleichheit, weil es eine affektive Distanz der Bevölkerung zu höheren und weiterführenden Schulen gibt.

Die eigentlichen Ziele der Modellregionen bestehen darin, diese affektive Distanz abzubauen, eine gezielte kognitive und persönlichkeitszentrierte Förderung in die Wege zu leiten und mehr Kinder zu einer Reifeprüfung zu transportieren.

· Leistungsfähigkeit der Schule durch Individualisierung
Die zunehmende Heterogenisierung der Klassenverbände vor allem in der AHS, aber auch in der HS als Folge des erhöhten Anteils an Schüler/innen nichtdeutscher Muttersprache führt dazu, dass sich der Unterricht zwangsläufig an einem fiktiven Mittelmaß orientiert. Der steigende Anteil verhaltensauffälliger und leistungsschwacher Schüler/innen an den Hauptschulen führt zwangsläufig zu einer Nivellierung nach unten. Organisatorisch und pädagogisch angemessene Reaktionen sind unumgänglich. Eine Individualisierung des Unterrichtes und das schulorganisatorische und pädagogische Prinzip der Inneren Differenzierung sind zentrale Säulen des Modells. 

· Allokationsfunktion von Schule für die weitere Bildungs- und Berufslaufbahn 
Der Nutzen von Ausbildung und Bildung wird in hohem Maße bestimmt durch die Berechtigungsfrage und die Allokationsfunktion der Schule. PISA belegt, dass das österreichische Schulwesen nach wie vor gesellschaftliche Reproduktionsfunktion hat. Eltern aus höheren Bildungsschichten schicken ihre Kinder in die AHS, Eltern aus bildungsferneren Milieus in die HS. Ein breites Berechtigungsspektrum, wie es die Modellregionen haben, relativiert diese schichtenspezifische Abhängigkeit, fördert das Image von Schulen und trägt zu ihrer Attraktivität bei. Dies ist ein großer Schritt in Richtung des traditionell wichtigen bildungspolitischen Zieles der Durchlässigkeit des österreichischen Bildungssystems.
· Bereitstellung von neuen Schlüsselfertigkeiten für die Anforderungen der Berufswelt 
Durch die Veränderungen in der Arbeitswelt bietet die schulische Ausbildung keinen sicheren Einstieg in berufliche Karrieren. Zum nötigen Fachwissen steigt die Bedeutung allgemeiner Fertigkeiten. Traditionelle Kulturtechniken müssen ergänzt werden durch Schlüsselqualifikationen. Das Schulmodell berücksichtigt dieses Problem in besonderem Maß durch bewusste Entwicklung der Selbst-, Sozial-, und Methodenkompetenz der Schüler/innen mittels darauf abgestimmter Unterrichtsformen und -inhalte, so wie durch adäquate und motivierende Beurteilungssysteme.

· Übernahme von Erziehungsaufgaben durch die Schule
Die Veränderungen der Sozialisationsbedingungen der Kinder und Jugendlichen durch niedrige Kinderzahl und verringerte Stabilität familiärer Lebensformen haben die Beziehungen zwischen Erziehungsberechtigten und Kindern nachhaltig verändert. In allen Bereichen ist ein Trend zur Individualisierung und Selbstentfaltung feststellbar. Die Schule ist Austragungsort auch außerschulischer Konflikte geworden. Gleichaltrige sind für die Verhaltenssteuerung im Jugendalter ein zentraler Einflussfaktor geworden. Das Schulmodell fördert das Selbstverständnis von Schule als Lebensraum für Kinder, in dem der Sinn schulischen Lernens, sein Zusammenhang mit persönlicher Lebenssituation und Zukunftsperspektiven reflektiert werden. 

· Persönlichkeitsbildung durch ´Lernen als Beitrag zur Identitätsentwicklung´
Die komplexen gesellschaftlichen Anforderungen an den einzelnen Menschen erfordern Bildung in wesentlichem Zusammenhang mit Orientierung, Halt und Menschenbildung zu betrachten. Dies geschieht aus humanistischen aber auch staatsbürgerlichen Erwägungen. Das Kooperationsmodell richtet sich nach einem Lernbegriff, der die Entwicklung der persönlichen Identität in den Mittelpunkt der fachlichen Ausbildung stellt.
· Multikulturalität und die Ermöglichung von ´Globalem Lernen´ 
Die multikulturelle Zusammensetzung der Gesellschaft wird durch Globalisierung und Migration besonders in Städten zum Normfall. Die überdurchschnittliche Aufnahme fremdländischer Schüler/innen in die Hauptschulen verlangt die Berücksichtigung globaler Aspekte in allen Fachgegenständen, interkulturelle Verständigung als Werthaltung, Förderung von Sprachen und Kooperationen in regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken, die zu globaler Verantwortlichkeit erziehen. Das Schulmodell fördert den kultivierten Umgang von Schüler/innen unterschiedlicher sozialer, nationaler und rassischer Herkunft, um sozialer Ausgrenzung und Fremdenhass aktiv entgegen zu treten. 

· Neues Berufsbild für Lehrer/innen
Das Informationsmonopol des Lehrers ist zu Ende, den Schüler/innen stehen außerschulische Informations- und Erfahrungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das erhöht die Bedeutung der Mitarbeit der Schüler/innen für die Leistungen der Schule. Auf der pädagogischen Ebene sind 

Initiativen zur Gestaltung sinnstiftender Lernerfahrungen wesentlich. Auf der sozialen und organisatorischen Ebene sind es Initiativen zur Pflege einer Kultur der Kommunikation und eines sozialen Klimas, das von gegenseitiger Anerkennung geprägt ist. Das Schulmodell definiert die Lehrerrolle als eine, die Führung in der gemeinsamen Gestaltung von Unterricht mit Schüler/innen und der gemeinsamen Gestaltung von Schule mit Kolleg/innen sowie Eltern übernimmt. Teamarbeit, Mitgestaltung und Schulentwicklung sind tragende Säulen, die die Aufgabenbereiche für Lehrer/innen an Verbundschulen definieren.

· Schule als lernende Organisation zur Genese und Weitergabe von Innovations-wissen
Das rasante Tempo und die Komplexität gesellschaftlicher Entwicklungen zwingen Schulen in zunehmendem Maß, rasch an lokalen Bedürfnissen, an vorhandenen Ressourcen und an vorgegebenen pädagogischen Freiräumen orientiert, Innovationsentwicklung zu betreiben. Die Entwicklung von pädagogischen Innovationen gehört zum Selbstverständnis der Schulen des Kooperationsmodells. Neue Mittelschlen generieren im Sinne von Hartmut von Hentig als Einzelschulen und im Schulnetz neues pädagogisches Wissen, das sie anderen Lehrer/innen und Schulen im Rahmen von kollegialem Erfahrungsaustauschs zur Verfügung stellen.     

· Schulentwicklung und Pflege von Schulnetzwerken
Die Autonomisierung des Bildungssystems mit ihrem Schwerpunkt auf die Einzelschule erfordert neue Lenkungsmechanismen, die durch Netzwerke von regionaler und nationaler Bildungsplanung realisiert werden müssen. Eine Modellregion ist ein Netz von Schulen, das sich als organisatorische Einheit in diesem Spannungsfeld zwischen zentraler Lenkungsnotwendigkeit und Berücksichtigung autonomer Freiräume der Einzelschulen bewegt: Die Fortbildung, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Identität innerhalb der Modellregion muss mit jenen der Einzelschule in Einklang gebracht werden. Es gibt Wissensmanagement zwischen den Schulen und die Modellregion als Unterstützungssystem muss auf diese Aspekte Rücksicht nehmen. Insofern generiert die Kooperationsarbeit im ´Schulnetz Modellregion´ Wissen über Netzwerkarbeit für alle schulischen Systemebenen. 

3. Modellpädagogik 

Die speziellen pädagogisch-didaktischen Ziele der Modellregionen dienen der Umsetzung der Problemlösungsansätze für die oben beschriebenen bildungspolitischen Ziele. Die Entwicklung konkreter Innovationen an Modellversuchen zur Weiterentwicklung der ersten Sekundarstufe orientiert sich im Rahmen der Möglichkeiten an folgenden Zielsetzungen: 

Ein Schulprogramm

Kontinuierliche Qualitätsverbesserung durch Aktionsforschung, Selbstevaluation und pädagogische Schulentwicklung im Rahmen systematischer und individueller Reflexion des Unterrichts und der Schule. Das Schulprogramm der einzelnen Mittelschule dient als Kompass der pädagogischen Schulentwicklung.
Begabungsförderung - Umgang mit Heterogenität und Individualisierung

Der angemessene Umgang mit Heterogenität bildet die eigentliche Herausforderung einer gemeinsamen Schule. Die Schüler werden nach Schulstufen oder schulstufenübergreifend durch Maßnahmen der inneren und temporär der äußeren Differenzierung individuell gefördert. Neben einer unvermeidlichen Binnendifferenzierung in zahlreichen Gegenständen sollen auch organisatorische Maßnahmen dazu dienen, ein angemessenes Förderkonzept umzusetzen, das sowohl leistungsstarke als auch leistungsschwächere Schüler/innen gebührend fördert und fordert:
· Teamteaching in den Schularbeitenfächern 
· Wahlpflichtfächer ab der dritten Klasse, die zusätzliche oder vertiefende Angebote offerieren
Integration

als grundsätzliche Werthaltung der Offenheit gegenüber Kindern mit besonderen Bedürfnissen, wie jenen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, nicht deutscher Muttersprache, unterschiedlicher Religionen und Hautfarbe. 

Der Ausgangspunkt der Überlegungen besteht darin, von einer defektologischen zu einer dialogischen Auffassung der Integration zu gelangen. Die tragenden Säulen der Arbeit lauten soziale Gemeinsamkeit und zieldifferentes Lernen.
Methodenvielfalt
Vielfalt im Methodeneinsatz in den Schulen der Modellregionen ist nicht nur notwendig, sondern auch gerechter, weil nur auf diese Weise die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernstile der Schülerinnen  und Schüler angemessen berücksichtigt werden können.

Projektunterricht/ Themenzentrierter Unterricht
Der Projektunterricht soll nicht als Anhängsel am Ende des Unterrichtsjahres erfolgen, sondern er stellt vielmehr einen integrierenden Anteil des Konzeptes dar. Die Themen des Projektunterrichtes könnten sich an den so genannten Schlüsselproblemen orientieren, sollten aber auch von den Schüler/innen als relevant, interessant und drängend empfunden werden.

Offener Unterricht
Offener Unterricht bezeichnet ein Bündel von Praxisformen, zu denen z.B. Stationenlernen, Freiarbeit oder Projektlernen gehören. Gemeinsame Merkmale sind jedenfalls Schülerbeteiligung und entdeckendes Lernen, selbstverantwortliches Arbeiten und die Beratung durch die Lehrer/innen. Als Richtwert sind zwei Stunden offener Unterricht pro Tag anzustreben.
Arbeit in Stufenteams
Die notwendige Arbeit in Teams braucht einen mentalen Wandel, Zeit für Training und Erprobung und die Erfahrung von Erfolg und Erleichterung. Pädagogisch und bildungstheoretisch steht der Wert sachbezogener Verständigung und Zusammenarbeit außer Zweifel.
Ganzheitlicher Lernbegriff 

Die Schulen der Modellregionen sind einem ganzheitlichen Lernbegriff verpflichtet, der sich durch Vermittlung von Fachwissen, Persönlichkeitsbildung und Schlüsselqualifikationen im Sinne der Förderung von kognitiven, personalen, emotionalen und sozialen Kompetenzen auszeichnet.

Frühwarnsystem
Zur Erreichung eines individuell höchstmöglichen Abschlusses sowie zur Vermeidung von Leistungsabfall sind im Rahmen des Frühwarnsystems gemäß § 19 des SchUG Fördermaßnahmen vorzusehen.
Lernzielorientierte und verbale Beurteilung
Die lernzielorientierte Beurteilung fördert die Identifikation der Schüler/innen mit den vereinbarten Lernzielen, erhöht ihre Motivation und ermöglicht eine passgenaue und differenzierte Beurteilung. Die verbale Beurteilung reicht über die Angst besetzte Ziffernnote hinaus zu einer hilfreichen und informationsintensiven Bewertung.

Ganztagesschule

Grundsätzlich sollte angedacht werden, die ein oder andere ganztägige Schulform einzurichten, die Individualisierung und ganzheitliches Lernen in Form einer „Lebensschule“ verstärkt.

4. Stundentafel und Lehrplan
Eine für alle Schulen der Modellregionen geltende Stundentafel sollte Vergleichbarkeit und Rechtsgültigkeit herstellen. Diese Modellstundentafel gilt auf der Grundlage der einschlägigen schulgesetzlichen Bestimmungen sowie der beschriebenen pädagogischen Grundlinien, wobei jeder Standort die Möglichkeit hat, die Stundenverteilung mit autonomen Ausprägungen nach standortspezifischen, pädagogischen und organisatorischen Überlegungen vorzunehmen. 

Die Stundentafel entspricht der am 13. Juni im BGBl. Teil II unter der Nummer 283 veröffentlichten „Wochenstundenentlastungs – und Rechtsbereinigungsverordnung 2003“ und wurde entsprechend adaptiert.

Diese Stundentafel zeigt jene Stunden auf, die ein/e Schüler/in im Laufe der vier Jahre konsumiert:
Stundentafel Neue Mittelschule (Steiermark) 
	
	 1. KL
	 2. KL
	 3. KL
	4.KL 
	 Summe

	Religion
	2
	2
	2
	2
	8

	Soziales Lernen
	1
	1
	0,5 
	0,5
	3

	Deutsch
	4
	4
	3 
	4
	15

	Englisch
	4
	3
	3
	3
	13

	Geschichte u. Sozialkunde
	 
	1
	2
	2
	5

	Geografie u. Wirtschaftskunde
	2
	
	
	2
	4

	Ökologie(GWK u. BIUK) 
	
	3
	3
	
	6

	Mathematik
	4
	3 
	3,5
	3,5
	14

	Geometrisches Zeichnen
	 
	 
	 
	2
	2

	Biologie u. Umweltkunde 
	2
	
	
	2
	4

	Chemie
	 
	 
	 
	2
	2

	Physik
	 
	2
	2
	1
	5

	Musikerziehung
	2
	
	1,5
	
	1,5
	
	1
	
	6
	

	Bildnerische Erziehung
	2
	
	2
	
	2
	
	1
	
	7
	

	Werkerziehung (Techn./ Textil)
	2
	
	2 
	
	2
	
	 
	
	6
	

	Ernährung u. Haushalt
	 
	 2
	 
	 
	2 

	Bewegung und Sport
	3
	3
	3
	3
	12

	Wahlpflicht
(2. lebende Fremdsprache, Latein, Informatik, 
Naturwissenschaftliches Experimentieren, 
Vertiefungsunterricht D,E,M)
	 
	 
	3
	3
	6

	 Summe
	28
	29,5
	30,5
	32
	120


Lehrplanausweisung
Die Beurteilungen in den Pflichtgegenständen sind nach dem Lehrplan der Schulform Realgymnasium durchzuführen. 

Im Falle eines drohenden negativen Abschlusses in den Fächern D, E, M haben die Erziehungsberechtigten das Recht, beim Schulleiter eine Beurteilung nach dem Lehrplan der Hauptschule zu verlangen. In diesem Fall ist die positive Jahresnote mit einer Anmerkung zu versehen: Beurteilt nach dem Lehrplan der Hauptschule (analog SchUG § 31). Wenn die Erziehungsberechtigten eine negative Beurteilung nach dem Lehrplan des Realgymnasiums mit allen daraus resultierenden Konsequenzen und nach nachweislicher Information vorziehen, entfällt diese Anmerkung und der/die Schüler/in hat das Recht auf Wiederholungsprüfungen bzw. gegebenenfalls auf Wiederholung der Schulstufe analog zur Regelschule.

Nach dem Lehrplan der Hauptschule positiv beurteilte Schüler/innen nehmen am Unterricht der nächst höheren Klasse teil. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten und nach nachweislich eingeholter Beratung der Erziehungsberechtigten durch die Fachlehrer, ist  ein Wechsel vom Lehrplan der Hauptschule zum Lehrplan des Realgymnasiums möglich. Ein neuerlicher Wechsel zum Lehrplan der Hauptschule im selben Unterrichtsgegenstand im selben Schuljahr kann nur in pädagogisch begründeten Ausnahmefällen – wiederum auf Antrag der Erziehungsberechtigten – erfolgen.

Schüler/innen, die auf Grund des Lehrplanwechsels in einem Schuljahr positiv mit einer Note nach dem Lehrplan der Hauptschule beurteilt wurden und im darauf folgenden Schuljahr in der nächst höheren Klasse negativ zu beurteilen sind, werden mit Nicht genügend beurteilt, die oben erwähnte Anmerkung ist im Zeugnis enthalten und sie haben das Recht auf Wiederholungsprüfungen, allenfalls auch auf die Aufstiegsklausel. Wiederholungsprüfungen finden nach den Lehrplänen der Hauptschule statt. Wird das Ansuchen auf Lehrplanwechsel von der Schulleitung nicht genehmigt, haben die Erziehungsberechtigten die Möglichkeit bei der Schulbehörde erster Instanz zu berufen. § 71 SchUG ist sinngemäß anzuwenden.

Berechtigungen und Zeugnisse
(§ 7 a Abs. 5 SchOG)
Die Schüler können je nach ihrem individuellen Leistungsvermögen entweder einen Realgymnasiumabschluss oder einen Hauptschulabschluss, ohne dass dadurch vom Konzept der Binnendifferenzierung abgegangen wird, erwerben. Im ersten Semester der 5. Schulstufe werden alle Schüler nach den Bestimmungen des Realgymnasiums beurteilt. Ab dem 2. Semester der 5. Schulstufe steht den Eltern für die Gegenstände Deutsch, Mathematik und Englisch das Recht zu, nach einem verpflichtenden Beratungsgespräch mit den jeweiligen Lehrern für einen oder mehrere der genannten Gegenstände den Antrag an die Schulleitung zu stellen, dass ihr Kind nach den Bestimmungen der Hauptschule beurteilt wird.   Wird dem Antrag stattgegeben so ist dies im Zeugnis für die 5.-7. Schulstufe bei den entsprechenden Gegenständen zu vermerken. Das Abschlusszeugnis in der 8. Schulstufe ist, sobald auch nur ein Gegenstand nach den Bestimmungen der Hauptschule beurteilt wird, ein Hauptschulzeugnis. Wird ein Schüler in einem Gegenstand nach den Bestimmungen der Hauptschule beurteilt, so haben die Eltern das Recht nach einem verpflichtenden Beratungsgespräch mit den unterrichtenden Lehrern spätestens bis zum Ende des ersten Semesters der 8. Schulstufe, den Antrag an die Schulleitung zu stellen, dass ihr Kind nach den Bestimmungen des Realgymnasiums beurteilt wird. Die erworbenen Berechtigungen am Ende  der 8. Schulstufe ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen über die entsprechende Schulart. Wechselt ein Schüler während der vier Jahre in eine Schule oder Klasse außerhalb der Modellregion ist sinngemäß vorzugehen. Nichtstattgebende Entscheidungen des Schuleiters nach diesem Absatz bedürfen der Begründung. Eine Berufung gegen die Entscheidung des Schulleiters an die Schulbehörde erster Instanz ist zulässig.
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